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Kinderrechte – Rechte der Kinder und Jugendlichen. Eine Einleitung

Anna Maria Kalcher und Karin Lauermann

Kinderrechte – Rechte der Kinder und Jugendlichen.

Eine Einleitung

Jedes Kind, jede und jeder Jugendliche hat Rechte – und zwar die gleichen, 
egal an welchem Ort der Erde sie aufwachsen. Seit die UN-Kinderrechtskon-
vention am 20. November 1989 in Kraft getreten ist, haben fast alle Staaten 
dieses weltweite Grundgesetz für Kinder ratifiziert. Am 5. September 1992  
ist die Kinderrechtskonvention auch in Österreich formal in Kraft getreten 
(vgl. BGBl I 4/2011).

Der Weg bis dahin war jedoch ein langer: 1959 verabschiedeten die Verein-
ten Nationen die Erklärung über die Rechte des Kindes. Ebenso wie die Allge-
meine Menschenrechtserklärung von 1948 war sie nicht rechtsverbindlich. 
Erst 30 Jahre und viele Aushandlungsprozesse später, am 20. November 1989, 
wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Bereits am ersten Tag 
wurde sie von 61 Staaten unterschrieben. Bis heute haben 193 Staaten die UN-
Kinderrechtskonvention unterzeichnet. Somit ist sie das Menschenrechtsinst-
rument mit den meisten Mitgliedstaaten (vgl. UNICEF 2009).

1989 wird von den Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention beschlos-
sen, die in Österreich 1992 in Kraft trat. Diese Konvention beinhaltet 54 Artikel, 
in welchen Schutzrechte, Versorgungsrechte und Beteiligungsrechte festgelegt 
sind. Die Konvention wird vom Kinderrechtsausschuss in Genf regelmäßig eva-
luiert. Am 16. Februar 2011 übernimmt Österreich schließlich wichtige Kinder-
rechte in die Verfassung, wie z. B. das Recht von Kindern und Jugendlichen auf 
Schutz vor Gewalt, auf Kontakt zu beiden Elternteilen und auf Partizipation. Als 
vorrangiges Prinzip gilt das Kindeswohl (vgl. Hiebl 2015, S. 40).

Der Weg bis zur Einrichtung der UN-Kinderrechtskonvention führt jedoch 
noch weiter in die Geschichte zurück: 1900 veröffentlichte die schwedische 
Pädagogin Ellen Key ihr epochales Werk Das Jahrhundert des Kindes, das einen 
wichtigen Beitrag zur internationalen Kinderschutzbewegung darstellt. 1909 
legt Maria Montessori ihr Hauptwerk Die Entdeckung des Kindes vor, in dem sie 
sich für die Würde des Kindes starkmacht. Das Schlusskapitel des Mitte der 
1930er-Jahre erschienenen Werkes Das Kind (1938; auf Deutsch Kinder sind an-

ders, 1952) trägt die Überschrift: Rechte des Kindes. Die britische Sozialrefor-
merin Eglantyne Jebb, die sich u. a. für Flüchtlingskinder nach dem Ersten 
Weltkrieg einsetzte, gründete 1919 die internationale Kinderschutzorganisa-
tion Save the Children. 1924 veröffentlichte der Völkerbund die Genfer Erklä-
rung zum internationalen Kinderschutz, welche stark von Jebb beeinflusst 
war. 1942 stieg Janusz Korczak, der Leiter des Waisenhauses Dom Sierot in 
Warschau, mit den ihm anvertrauten jüdischen Kindern in die Güterwag-
gons, die sie ins Vernichtungslager Treblinka brachten. Der polnische  jüdische 
Arzt und Pädagoge Korzcak war es auch, der als Erster und nachhaltig Rechte 
für diejenigen einforderte, die über Jahrhunderte weg weitgehend rechtlos 
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waren: die Kinder. 1978 hält die Kinderbuchautorin Astrid Lindgren bei der 
Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels eine Rede gegen 
Gewalt an Kindern. 1979 rufen die Vereinten Nationen das Internationale Jahr 

des Kindes aus. 1980 veröffentlichte der österreichische Kinderarzt Hans Czer-
mak gemeinsam mit dem Arzt und Psychotherapeuten Günter Pern haupt das 
Buch Die gesunde Ohrfeige macht krank. Über die alltägliche Gewalt im Umgang 

mit Kindern. Und obwohl im Jahr 2000 zwei zusätzliche Fakultativprotokolle 
zur UN-Kinderrechtskonvention in Kraft traten – das Fakultativprotokoll be-
treffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten und das Fa-
kultativprotokoll betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution 
und die Kinderpornografie –, erleben 2017 Kinder noch immer Gewalt- und 
Missbrauchserfahrungen oder werden auf der Flucht von ihren Eltern ge-
trennt. – »Bis jetzt hing alles vom guten Willen und von der guten oder schlechten 

Laune des Erziehers ab. Das Kind war nicht berechtigt, Einspruch zu erheben. Die-

ser Despotismus muss ein Ende haben« (Korczak 1920/1992, S. 304). Diese Worte 
stammen aus der Feder Janusz Korczaks. Sie wurden 1920 in seinem pädago-
gischen Hauptwerk Wie man ein Kind lieben soll erstmals veröffentlicht und be-
ziehen sich auf die Situation in öffentlichen Erziehungsanstalten jener Zeit. 
Doch die Einschätzung und der Appell Korczaks haben bis heute nur wenig an 
Aktualität verloren. Partizipation bedeutet, Kinder und Jugendliche an Ange-
legenheiten, die sie betreffen, zu beteiligen. Kinder zu beteiligen bedeutet, 
das, was um sie herum geschieht, zu ihren Angelegenheiten zu machen, für 
die sie zuständig sind und für die sie Verantwortung übernehmen dürfen – 
nicht müssen –, um Bildungsprozesse herauszufordern oder zu intensivieren. 
Denn: Wenn Bildung als Selbstbildung verstanden wird, dann ist sie ohne die 
aktive Beteiligung der Kinder nicht möglich. Damit wird Partizipation zum 
Schlüssel in pädagogischen Prozessen (vgl. Hansen 2008). Das heißt jedoch 
nicht gleichermaßen, die Verantwortung für das gute Aufwachsen von Kin-
dern und Jugendlichen an sie zu delegieren. 

Die UN-Kinderrechtskonvention anerkennt das Kind als Träger von Rech-
ten und beinhaltet umfassende Schutz-, Beteiligungs- und Förderrechte. Sie 
ist das einzige Menschenrechtsinstrument, das ökonomische, soziale, kultu-
relle, zivile und politische Grundrechte beinhaltet Die 54 Artikel der Kinder-
rechtskonvention bezeichnen jedoch nicht nur materielles Recht, sondern 
auch eine ganze Reihe von Verfahrensrechten, wie etwa die Verpflichtung der 
Staaten, die Kinderrechte bekannt zu machen (Artikel 42) (vgl. Hiebl 2015, 
S. 40). Mit der UN-Kinderrechtskonvention sind Kinder erstmals zu Subjekten 
eigenen Rechts geworden. Sie hat die Debatte um Kinderrechte weltweit be-
lebt und in vielen Ländern zu Initiativen und gesetzlichen Maßnahmen ge-
führt, die eine Verbesserung der Rechtsstellung der Kinder mit sich brachten 
(vgl. Maywald 2012; Liebel 2015). Doch als allgemeine Grundsätze, die welt-
weit Geltung haben sollen, können sie nicht auf alle Fragen eine Antwort ge-
ben, die sich aus dem Leben von Kindern und dem Umgang mit ihnen erge-
ben. Sie bedürfen immer der Interpretation, Konkretisierung und Weiterent-
wicklung (vgl. Liebel 2007).
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Um zu erreichen, dass sich Kinder Rechte zu eigen machen und als für sich 
nützlich verstehen, müssen sie in einer kontextspezifischen Weise konzipiert 
werden und auf die Lebenserfahrungen der Kinder eine Antwort geben. Es 
kann nicht einfach darum gehen, formal bestehende Kinderrechte umzuset-

zen, sondern sie müssen in ihren kulturellen, politischen und strukturellen 
Zusammenhängen reflektiert und in ihren möglichen Auswirkungen auf das 
Leben der Kinder abgewogen werden. Die Kinder sind dabei als Personen zu 
achten, die ihre Rechte mitkonstruieren und den Umgang mit ihren Rechten 
mitbestimmen und mitgestalten (vgl. Liebel 2015, S.11). Ein pädagogischer 
Ansatz, der an den Kinderrechten orientiert ist, steht also vor der Frage, wel-
che Rechte Kinder beispielsweise in einer pädagogischen Einrichtung haben 
sollen. Die Kinderrechte der UN-Konvention einfach zu übernehmen ist we-
der sinnvoll noch notwendig. Dabei, so Michael Winkler (2015, S. 9), »soll und 

darf gar nicht bestritten werden, dass schon kleine Kinder hoch souverän sind, die 

Welt und sich kontrollieren, als Säuglinge etwa ihren Nahbereiche souverän bestim-

men«, eben, mit Martin Dornes (1993) gesprochen, »kompetente Säuglinge 

[sind]«. Dennoch, betont Winkler, ist es Entwicklungstatsache, dass Bedürfnis-
se von Kindern befriedigt werden müssen und Zuwendung die Grundlage gu-
ten Aufwachsens ist. Kinder sind aber nicht

 
»minder darauf angewiesen, Fehler machen zu dürfen und Handlungen einzu üben, um 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu gewinnen. Etwas platt formuliert, […]: Kinder haben ein 

Recht auf ihre Kindheit, darauf in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend anerkannt und geach-

tet zu sein, nicht bloß formal juristisch, sondern aus einer letztlich ethischen und übrigens 

auch pädagogischen Haltung heraus« (Winkler 2015, S. 9).

 
Pädagoginnen und Pädagogen unterschiedlicher Genres beschäftigen sich 

mit Kindern und Jugendlichen in Familie, Schule, im Gesundheitswesen, in 
der freien Jugendarbeit oder in Wohngruppen u. a. m. Die Kinderrechte und 
die damit verbundenen Standards und Ansätze stellen eine Verbindung zwi-
schen diesen Gruppen her, bieten einen gemeinsamen Referenzrahmen so-
wohl als Vergleichsmaßstab wie auch als Antrieb für gesellschaftliche Verän-
derungen (vgl. Sax 2015, S. 19).

Der Leitgedanke der Kinderrechtskonvention ist das Wohl des Kindes. D. h. 
jede Entscheidung, die Kinder von 0 bis 18 Jahren betrifft, soll im Interesse des 
Kindes getroffen werden. Ein Gedanke, der unmittelbar zum weiten Hand-
lungsfeld der Pädagogik und zur Frage nach dem Verhältnis von Kinderrech-
ten und Pädagogik führt. Können Kinderrechte zu einem »Fixstern« werden, 
der in einem extrem »unübersichtlichem Gelände« Orientierung gibt (vgl. 
Schrappe/Hartwig/Mennen 2016; Maywald 2016)? Gleichermaßen werfen sie 
aber auch Fragen auf, die im Rahmen der 66. Internationalen Pädagogischen 
Werktagung Salzburg 2017 verhandelt und aus unterschiedlichen disziplinä-
ren und professionellen Blickrichtungen betrachtet worden sind: Was  müssen 
Erwachsene tun, damit Kinder und Jugendliche tatsächlich zu ihrem Recht 
kommen? Wie weit sollen Kinder und Jugendliche mitentscheiden und wo ist 
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erwachsene Verantwortung gefragt? Welches Verhältnis besteht zwischen 
Rechten und Pflichten sowie zwischen Recht und Unrecht? Was tun, wenn der 
Wille eines Kindes nicht seinem Wohl entspricht? 

Zum Auftakt betont der Pädagoge und Soziologe Lothar KRAPPMANN die 
große Bedeutung der Kinderrechtskonvention, die nicht nur den Schutz der 
Kinder, sondern auch ihre umfassende Förderung und wirksame Beteiligung 
beinhalten, und weist darauf hin, dass auch schon vor der Konvention sich 
Menschen für Kinder engagiert und ihre Rechte gefordert haben. So zeigen 
die pädagogischen Ansätze von Janusz Korczak und Maria Montessori, wie 
Kinder als mitverantwortliche Partnerinnen und Partner der Erwachsenen in 
die Gestaltung ihres Lebens einbezogen werden können. In diesem Verständ-
nis gibt die Kinderrechtskonvention dem Leben von Erwachsenen und Kin-
dern ein notwendiges Fundament, das mit Leben zu füllen ist. 

Michael WINKLER, Professor für Allgemeine Pädagogik und Sozialpädago-
gik, verhandelt »Denken in bestimmter Offenheit« ausgehend von der These: »Ja-

nusz Korczak kann nicht als Kronzeuge für die Kinderrechte in Anspruch genom-

men werden«. Auf eine textnahe Verteidigung der These präsentiert er eine 
kurze, jedoch prägnante Darstellung der Grundideen der Pädagogik von Ja-
nusz Korczak, um schließlich jene besondere Denkform, die Korczak den Päd-
agoginnen und Pädagogen ans Herz legt, zu betonen. Denn: Korczak lehrt uns 
eine andere Pädagogik, eine offene, den Kindern als Menschen zugewandte, 
getragen von einer kritischen Öffnung des Denkens und Handelns, ohne den 
Anspruch darauf aufzugeben, pädagogisch zu denken und zu handeln.

Andres PASCHON fokussiert seinen Beitrag aus erziehungswissenschaftli-
cher Perspektive auf den Vater der Kinderrechte Janusz Korczak: sein Leben, 
seine Werke und seine Pädagogik. In den Ausführungen werden Meilensteine 
aus dem Leben von Korczak ebenso aufgegriffen wie eine Auswahl seines um-
fangreichen Werkes und Grundaussagen seiner Pädagogik. Gedanken zu 
Korczak und die Folgen in der Gegenwart werden mit einer praxisnahen Spu-
rensuche nach Korczaks Pädagogik in der Gegenwart und durch Prätentionen 
aktueller Projekte zum Thema abgerundet.

Die Erziehungswissenschaftlerin Annedore PRENGEL verweist auf die Be-
deutung einer pädagogischen Beziehungsqualität, die von Anerkennung und 
Respekt geprägt ist, da diese eine hohe Relevanz für emotionale, soziale und 
kognitive Entwicklungs- und Lernprozesse einnimmt. Um pädagogische Be-
ziehungen aus kinderrechtlicher Sicht zu verbessern und insbesondere verba-
len und seelischen Verletzungen vorzubeugen, stellt sie Ausschnitte der 
Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen vor. Dieses Ma-
nifest wurde 2017 von insgesamt 150 Personen aus allen bildungsbezogenen 
Bereichen nach einer sechsjährigen Arbeitsphase verabschiedet.

Aus der Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaft, der kinderrechtlichen In-
teressensvertretung in Österreich, reflektiert Andrea HOLZ-DAHRENSTAEDT 
Handlungsbedarfe zur Umsetzung der Kinderrechte. Sie zeigt anhand von Be-
funden aus diversen Studien auf, dass nach wie vor eine Diskrepanz zwischen 
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Anspruch und Wirklichkeit besteht und in welchen Bereichen Kinder und Ju-
gendliche nach wie vor die spezifische Unterstützung und das Lobbying von 
professionellen Stellen benötigen. Neben erforderlichen strukturellen Maß-
nahmen gibt sie Beispiele, wie Pädagoginnen und Pädagogen innerhalb ihrer 
Tätigkeitsfelder Heranwachsende stärken und begleiten können.

Partizipation ist einer der Zielgedanken der Internationalen Kinderrechts-
konvention, die auf den drei Leitideen provision, protection und participation 
basiert. Die Psychologin und Integrationspädagogin Hannelore REICHER ak-
zentuiert, dass die Beteiligungsrechte (participation) neben dem Recht auf 
Förderung und Entwicklungschancen (provision) sowie dem Schutz vor Ge-
walt (protection) den dritten wesentlichen Schwerpunkt bilden. Sie rückt das 
Thema Partizipation in den Fokus und diskutiert thematisch relevante Fach-
diskurse zu Partizipationsrechten von Kindern und Jugendlichen.

Aus der Sicht der Schulpsychologie unterzieht Andrea RICHTER den Zu-
sammenhang zwischen Rechten und Pflichten einer genaueren Betrachtung 
und geht den Fragen nach: Sind Kinderrechte und Kinderpflichten gegenein-
ander aufzurechnen? Sind sie die zwei Seiten einer Medaille? Müssen sich 
Kinder ihre Rechte durch Erfüllung ihrer Pflichten, durch ihr Wohlverhalten 
verdienen? Sie setzt sich hierbei für die Realisierung von Kinderrechten im 
alltäglichen Miteinander ein.

Wie die Rechte von Säuglingen und Kleinkindern verwirklicht werden kön-
nen und welche Konsequenzen sich daraus für konkrete Betreuungs- und 
Pflegesituationen ergeben, veranschaulicht die Kinderpsychologin Anna TAR-
DOS. Sie zeigt auf, dass Emmi Pikler durch ihre frühkindlichen Studien einen 
erheblichen Beitrag für einen achtsamen und beziehungsorientierten Um-
gang mit Kleinkindern geleistet hat. Pikler kann vor diesem Hintergrund zu 
Recht als Anwältin der Säuglinge bezeichnet werden. Indem Kinder das Recht 
auf ungeteilte Aufmerksamkeit in der pädagogische Beziehung erhalten, kom-
petent in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung unterstützt werden, können 
die Rechte der Pflegenden und der Kinder geschützt werden, so der Tenor.

Fritz OSER, Erziehungswissenschaftler und Experte für moralische Ent-
wicklung, diskutiert die Bedeutung der Kinderrechte vor dem Hintergrund 
schulischer disziplinärer Probleme und Konflikte. Er verdeutlicht, dass es sich 
beim Regelsystem, wie es schon Janusz Korczak formuliert hat, nicht um Kin-
derrechte im juristischen Sinn handelt, sondern diese Regeln vielmehr als pä-
dagogische Prinzipien zu verstehen sind. Er führt Korczaks Konzept weiter 
und entwirft eigene, aktuelle Prinzipien, die er anhand empirischer und theo-
retischer Arbeiten fundiert. Damit zeigt er Möglichkeiten des Klassenmanage-
ments auf, die Lehrenden wie Lernenden ein gelungenes Miteinander ermög-
lichen und Lehr- und Lernsituationen fruchtbar machen.

Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes von 1989 gilt als ein Meilen-
stein. Erstmals sind Kinderrechte umfassend in einem internationalen 
 Vertragswerk mit weltweitem Geltungsanspruch verankert. Welche Heraus-
forderungen und Handlungsperspektiven ergeben sich aus der UN-Kinder-
rechtskonvention für Pädagoginnen und Pädagogen? Wo müssen Menschen-
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rechte und damit auch Kinderrechte stärker berücksichtigt und verankert 
werden, um Kinder wirkungsvoll zu schützen, zu fördern und zu beteiligen? 
Diese und weitere Fragen werden auf den folgenden Seiten des interdiszipli-
när angelegten Dokumentationsbandes zur 66. Internationalen Pädagogi-
schen Werktagung diskutiert und verhandelt. In diesem Sinn möge die vorlie-
gende Publikation Impulse für die pädagogische Arbeit in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern geben, um den Prozess der Bildung von Menschenrechts- 
und Kinderrechtsbewusstsein nachhaltig voranzubringen.
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